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Sektion Emmental

Statuten

Genehmigt an der Hauptversammlung vom 26. Januar 2009
Gültig ab 1. Februar 2009



2

Abk�rzungen AV Abgeordnetenversammlung des Zentralverbandes
HV Hauptversammlung der Sektion
SAC Schweizer Alpen-Club SAC
ZV Zentralvorstand

Art. 1 
Name, Sitz

1 Unter dem Namen SAC Sektion Emmental besteht ein Verein im 
Sinne von Art. 60 ff. ZGB. Er organisiert sich im Rahmen der 
Statuten, Reglemente und sonstigen Ausf�hrungserlasse des 
Schweizer Alpen-Club SAC (im Folgenden �SAC�) selbst�ndig. Er ist 
parteipolitisch und konfessionell ungebunden. 

2 Der Sitz der SAC Sektion Emmental befindet sich in Langnau.

Art. 2 
Zweck und Aufgaben

1 Die SAC Sektion Emmental vereinigt Menschen, die sportlich, 
kulturell oder wissenschaftlich an der Bergwelt interessiert sind. 

2 Ihr Aktivit�tenbereich umfasst: 
� sowohl die klassischen alpinen Sportarten als auch neuere Formen 

des alpinen Freizeit-oder Leistungssports; 
� jene Formen kultureller Aktivit�ten, die im Zusammenhang mit dem 

Alpinismus, der Bergwelt und ihrer Erhaltung stehen.

3 Ihren Zweck sucht die SAC Sektion Emmental insbesondere durch 
folgende Aufgaben zu erreichen: 

- Vielseitiges und attraktives Touren- und Ausbildungsprogramm;
- Ausbildung und F�rderung der Jugend in Bezug auf 

bergsportliche Aktivit�ten;
- Einrichtung, Ausbau und Unterhalt von Clubh�tten;
- Betrieb und Unterhalt einer Kletterhalle;
- Kulturelle und gesellige Anl�sse und Pflege der Kameradschaft;
- Unterst�tzung von Naturschutzbestrebungen;
- Organisation einer Rettungsstation, F�rderung des alpinen 

Rettungswesens;
- Information durch clubinterne und clubexterne Medien.

Art. 3
Mitgliedschaft

1 Die Mitgliedschaft in der SAC Sektion Emmental kann in den Katego-
rien Jugend, Familie oder Einzelmitglied erworben werden. Eine Mit-
gliedschaft ist ab dem 6. Altersjahr m�glich. Das Stimm- und Wahl-
recht wird ab dem Jahr erlangt, in dem das 16. Altersjahr vollendet 
wird.

2 Mit dem Beitritt in die SAC Sektion Emmental ist automatisch auch 
die Mitgliedschaft im SAC verbunden.

3 �ber die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Vorstand der 
Sektion.

Mitgliederausweis, 
Abzeichen, Urkunde 

4 Jedes neue Mitglied erh�lt bei seinem Eintritt in die SAC Sektion 
Emmental die Sektionsstatuten, das Clubabzeichen und den Mitglie-
derausweis. Nach 25, 40, 50 und 60 Jahren Mitgliedschaft erh�lt das 
Mitglied von seiner Stammsektion eine Auszeichnung.
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Mitgliedschaft in 
mehreren Sektionen 

5 Mitgliedschaft in mehreren Sektionen des SAC ist statthaft. Rechte 
und Pflichten gegenüber dem SAC bestehen in solchen Fällen nur bei 
der vom Mitglied zu bezeichnenden Stammsektion. 

Sektionsübertritte 6 Der Übertritt von einer Sektion in eine andere ist möglich. Er ist durch 
die neue Sektion an die bisherige sowie an den SAC zu melden. 

Ehrenmitglieder 7 Die HV kann Personen mit herausragenden Verdiensten um die 
Bergwelt, den Alpinismus, die Sektion oder den SAC zu Ehrenmit-
gliedern ernennen. 

Austritt 8 Der Austritt ist jederzeit möglich. Er ist schriftlich der Stammsektion 
einzureichen. Bei einem Austritt während des Kalenderjahres bleiben 
die Beiträge für das ganze Jahr geschuldet; eine Pro-Rata Rücker-
stattung findet nicht statt. 

Ausschluss 9 Mitglieder, die ihren Verpflichtungen gegenüber der Sektion oder dem 
SAC nicht nachkommen oder ihren bzw. seinen Interessen zuwider-
handeln, können von der Sektion oder mit Einverständnis der Sektion 
vom Zentralvorstand (ZV) des SAC ausgeschlossen werden. Wer aus 
einer Sektion rechtsgültig ausgeschlossen worden ist, darf ohne Ein-
verständnis des Zentralvorstandes nicht wieder aufgenommen 
werden. 

Art. 4
Beiträge
Zentralbeitrag

1 Die Mitglieder entrichten die von der Abgeordnetenversammlung (AV) 
des SAC festgelegten Zentralbeiträge.

Sektionsbeitrag 2 Die Mitglieder entrichten ausserdem die Beiträge an die Sektions-
kasse, welche durch die HV festgelegt werden.

Art. 5
Organe

1 Die Organe der Sektion Emmental sind:

- die Hauptversammlung
- der Vorstand
- die Revisionsstelle

Art. 6
Hauptversammlung

1 Die HV ist das oberste Organ der Sektion Emmental. Sie tritt ordentli-
cherweise einmal im Jahr zusammen, und zwar innerhalb der ersten 
sechs Kalenderwochen.

Die Einladung erfolgt spätestens 30 Tage vorher durch den Vorstand 
unter Angabe der Traktanden.

Anträge von Mitgliedern sind spätestens 60 Tage vor der HV schrift-
lich und begründet an den Vorstand zu richten. 

Die HV kann nur die auf der Tagesordnung verzeichneten Geschäfte 
sowie an der Versammlung gestellte Anträge, die damit unmittelbar 
zusammenhängen, behandeln. Auf Traktanden, die nicht auf der Ta-
gesordnung stehen, ist indessen einzutreten, wenn es die HV mit 
einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen beschliesst; 
davon ausgeschlossen sind Beschlüsse über eine Statutenrevision, 
die Auflösung der Sektion sowie die Ernennung von 
Ehrenmitgliedern. 








